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1. ISA [DE] 300: Planung einer Abschlussprüfung

2. ISA [DE] 315 (Revised): Identifizierung und Beurteilung der Risiken wesentlicher 
falscher Darstellungen aus dem Verständnis von der Einheit und ihrem Umfeld

3. ISA [DE] 330: Reaktion des Abschlussprüfers auf beurteilte Risiken

4. Wesentlichkeit in der Abschlussprüfung



1. ISA [DE] 300: Planung einer Abschlussprüfung
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Agenda zu ISA [DE] 300: Planung einer 
Abschlussprüfung

30.10.2025 4

1. Allgemein

2. Anwendungsbereich

3. Funktion und zeitliche Einteilung der Planung

4. Einbindung von Mitgliedern des Prüfungsteams mit Schlüsselfunktionen

5. Vorbereitende Maßnahmen zu Beginn der Abschlussprüfungen

6. Prüfungsstrategie

7. Prüfungsprogramm

8. Aktualisierung und Änderung im Laufe der Prüfung

9. Planung der Anleitung, Überwachung und Durchsicht

10. Dokumentation

11. Zusätzliche Überlegungen bei Erstprüfungen



1. Allgemein
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▪ Warum ist Planung überhaupt nötig?

Eine adäquate Planung bringt für die Abschlussprüfung mehrere Vorteile mit sich: 

▪ Unterstützung des AP, damit wichtigen Prüfungsbereichen angemessene Aufmerksamkeit 
gewidmet wird

▪ Unterstützung des AP, damit mögliche Probleme rechtzeitig identifiziert und gelöst werden 
können

▪ Unterstützung des AP, damit der Prüfungsauftrag ordnungsgemäß organisiert und geleitet 
wird, so dass er wirksam und wirtschaftlich durchgeführt werden kann

▪ Unterstützung bei der Auswahl von Mitgliedern des Prüfungsteams mit angemessenen 
Fähigkeiten und Kompetenz, um auf erwartete Risiken zu reagieren und bei der richtigen 
Zuordnung von Tätigkeiten an diese

▪ Erleichterung der Anleitung und Überwachung der Mitglieder des Prüfungsteams sowie 
Durchsicht ihrer Tätigkeiten



2. Anwendungsbereich
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Anwendungsbereich:
ISA 300 (DE) behandelt die 
Verantwortlichkeit des Abschlussprüfers zur 
Planung einer Abschlussprüfung und ist im 
Kontext von Folgeprüfungen formuliert.
Überlegungen zu Erstprüfungen werden separat 
behandelt.

Anwendungszeitpunkt (in D):
Prüfung von Abschlüssen für Zeiträume, die am 
oder nach dem 15.12.2021 beginnen, mit der 
Ausnahme von Rumpfgeschäftsjahren, die vor 
dem 31.12.2022 enden.
Vorzeitige Anwendung möglich wenn 
Dokumentation in Auftragsdokumentation bzw. 
an zentraler Stelle in der WP-Praxis

Ziel des Abschlussprüfers ist es, die Prüfung so zu planen,
 dass sie wirksam durchgeführt wird.



3. Funktion und zeitliche Einteilung der 
Planung
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Bestandteile einer Planung:

▪ Planung als fortwährender und iterativer Prozess, der häufig kurz nach 
Beendigung der vorherigen Prüfung beginnt und bis zur Beendigung der laufenden 
Abschlussprüfung andauert.

▪ Planung als zeitliche Abfolge bestimmter Aktivitäten und Prüfungshandlungen, 
die abgeschlossen werden müssen, bevor weitere Prüfungshandlungen durchgeführt 
werden können.

Vorbereitende 

Maßnahmen

Entwicklung einer 
Prüfungsstrategie

Entwicklung eines 
Prüfungsprogramms



3. Funktion und zeitliche Einteilung der 
Planung
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Art und Umfang von Planungsaktivitäten hängen ab von:

Größe und Komplexität 
der Einheit

Bisherige Erfahrung 
von Mitgliedern des 
Prüfungsteams in 
Schlüsselfunktionen mit 
der Einheit

Veränderte Umstände, 
die während der 
Abschlussprüfung 
eintreten

Die Entwicklung der Prüfungsstrategie und des detaillierten 
Prüfungsprogramms sind nicht notwendigerweise separate, 
aufeinander folgende Prozesse, vielmehr sind sie eng miteinander 
verbunden, da Änderungen an dem einen Folgeänderungen an dem 
anderen nach sich ziehen können.



4. Einbindung von Mitgliedern des 
Prüfungsteams mit Schlüsselfunktionen
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▪ Der für den Auftrag Verantwortliche und andere Mitglieder des Prüfungsteams 
mit Schlüsselfunktionen müssen in die Planung der Prüfung eingebunden 
werden.

▪ Hierzu gehören auch die Planung der Diskussion im Prüfungsteam und die 
Teilnahme daran, insbesondere bzgl. Anfälligkeit der Einheit für wesentliche falsche 
Darstellungen im Abschluss sowie für wesentliche falsche Darstellungen aufgrund 
von dolosen Handlungen (ISA 315 und ISA 240).

▪ Hintergrund für Einbindung der Mitglieder des Prüfungsteams:

▰Nutzung von deren Erfahrungen und Erkenntnissen

▰ Verbesserung der Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit des 
Planungsprozesses



5. Vorbereitende Maßnahmen zu Beginn der 
Abschlussprüfung
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▪ Prüfungshandlungen im Hinblick auf die Fortführung der Mandantenbeziehung und des konkreten 

Auftrags
​ →  Liegt ein Auftrag vor?

▪ Beurteilung der Einhaltung der relevanten beruflichen Verhaltensanforderungen, einschließlich der 

Unabhängigkeit

​ → Ist die Unabhängigkeit aller Mitglieder des Prüfungsteams gegeben?

▪ Verständigung über die Auftragsbedingungen

​ → Sind die Auftragsbedingungen vom Mandanten unterschrieben?

→ Hintergrund: frühzeitige Identifikation und Beurteilung von Ereignissen und Umständen, 
die sich nachteilig auf die Möglichkeit des Abschlussprüfers auswirken können, den 
Prüfungsauftrag zu planen und durchzuführen.



5. Vorbereitende Maßnahmen zu Beginn der 
Abschlussprüfung
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Entsprechendes Caseware Dokument:

• 439. Auftragsbezogene Unabhängigkeitserklärung

    -> Alle Mitglieder des Prüfungsteams haben hier ihre 
        Unabhängigkeit zu erklären 
    -> Überwachung der Eintragung durch Prüfungsleiter



6. Prüfungsstrategie
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Zweck der Prüfungsstrategie Inhalt der Prüfungsstrategie

• Festlegung von

• Art und Umfang
• zeitliche Einteilung
• Ausrichtung der Prüfung

• Leitfaden für das Prüfungsprogramm

→ Ressourcenplanung 
(Umfang, wann, wie)

• Identifizierung der Merkmale des Auftrages, wodurch 
dessen Umfang definiert wird

• Ermittlung der Berichterstattungsziele des Auftrags 
zur Planung der zeitlichen Einteilung und der Art der 
Kommunikation

• Berücksichtigung der Faktoren, die für die 
Ausrichtung der Arbeit des Prüfungsteams 
bedeutsam sind

• Berücksichtigung der Ergebnisse der vorbereitenden 
Maßnahmen

• Ermittlung von Art, zeitlicher Einteilung und Umfang 
der notwendigen Ressourcen



6. Prüfungsstrategie
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Überlegungen bei der Entwicklung der Prüfungsstrategie

Merkmale des Auftrags • Branchenspezifische Berichterstattungserfordernisse
• Art der zu prüfenden Geschäftssegmente
• Auswirkungen der IT auf die Prüfungshandlungen 

Berichterstattungsziele,
Zeitliche Einteilung der Prüfung und 
Art der Kommunikation

• Organisation von Besprechungen mit dem Management bzgl. 
Art, zeitlicher Einteilung, Umfang der Prüfungsarbeiten und 
Terminierung der zu erstattenden Berichte

Bedeutsame Faktoren, 
vorbereitende Maßnahmen und 
im Rahmen anderer Aufträge 
gewonnene Kenntnisse

• Festlegung der Wesentlichkeit
• Vorläufige Identifizierung von Prüfungsbereichen, in denen 

höhere Risiken wesentlicher falscher Darstellungen bestehen 
können

• Auswirkung des beurteilten Risikos wesentlicher falscher 
Darstellungen auf den Gesamtabschluss

• Bedeutsame geschäftliche Entwicklungen mit Auswirkungen auf 
die Einheit (inkl. IT, Personalwechsel in Schlüsselpositionen etc.)

Art, zeitliche Einteilung und 
Umfang der Ressourcen

• Auswahl des Prüfungsteams inkl. Zuordnung von 
Prüfungsarbeiten zu den Teammitgliedern

• Budgetierung des Auftrags 



6. Prüfungsstrategie
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Entsprechende Caseware Dokumente:

• MEMO.PA 5: Prüfungsstrategie

• FSA. Prüffelder (CORE)

• 436. RET Weitere Prüfungsschwerpunkte

• 450. RET Zeit- und Mitarbeiterplanung



7. Prüfungsprogramm
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▪ Das Prüfungsprogramm ist detaillierter als die Prüfungsstrategie, weil es Art, 
zeitliche Einteilung und Umfang der von den Mitgliedern des Prüfungsteams 
durchzuführenden Prüfungshandlungen enthält.

▪ Inhalt des Prüfungsprogramms:

Art, zeitliche Einteilung und 
Umfang der geplanten 
Prüfungshandlungen zur 
Risikobeurteilung
(ISA 315)

Art, zeitliche Einteilung und 
Umfang der geplanten 
weiteren Prüfungshand-
lungen auf Aussageebene
 (ISA 330)

Andere geplante 
Prüfungshandlungen, die 
durchgeführt werden 
müssen, damit die Prüfung 
den ISA entspricht

Planung in frühem Stadium 
des Prüfungsprozesses, da 
deren Ergebnis die Planung 
weiterer Prüfungshandlungen 
bestimmt

Planung hängt vom Ergebnis 
der Prüfungshandlungen zur 
Risikobeurteilung ab



8. Aktualisierung und Änderung im Laufe der 
Prüfung
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▪ Prüfungsstrategie und Prüfungsplanung sind im Laufe der Prüfung bei Bedarf zu 
aktualisieren und zu ändern:

▪ Bei 

▰ unerwarteten Ereignissen, 

▰ veränderten Gegebenheiten

▰ oder aufgrund von erlangten Prüfungsnachweisen

▪ wenn Informationen bekannt werden, die erheblich von denjenigen abweichen, die dem AP 
zum Zeitpunkt der Planung der Prüfungshandlungen zur Verfügung standen



9. Planung der Anleitung, Überwachung und 
Durchsicht
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▪ Durch den AP (vWP bzw. PL) muss geplant werden:

− Art, 

− zeitliche Einteilung und 

− Umfang der Anleitung und Überwachung der Mitglieder des 
Prüfungsteams sowie 

− die Durchsicht ihrer Arbeit. 

▪ Bei besonders komplexen oder ungewöhnlichen Sachverhalten kann die 
Einholung von rechtlichem Rat sinnvoll sein.



9. Planung der Anleitung, Überwachung und 
Durchsicht
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Abstimmung der Planung mit dem mandatsverantwortlichen WP:

1. Prüfungsleiter kontaktiert WP per Mail, dass Planungsprozess abgeschlossen ist 
und Planungsdokumente abgenommen werden können (mitunterzeichnenden 
WP wegen Unabhängigkeit mit in CC setzen)

2. WP zeichnet entsprechende Dokumente in Caseware ab und teilt PL mit, dass 
Planung abgenommen ist

3. Vor der Schlussbesprechung: erneuten Kontakt des PL mit dem WP, um materielle 
Punkte mit bedeutsamen Risiken und Ergebnisse der Prüfung der 
Prüfungsschwerpunkte zu besprechen



9. Planung der Anleitung, Überwachung und 
Durchsicht
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Dokumente, die zur Genehmigung der Prüfungsplanung bearbeitet sein müssen:
• 400-7 Optimiser Checkliste für Profil Audit Memo
• AOCR Audit Optimiser Bericht
• 439. Auftragsbezogene Unabhängigkeitserklärung von Teammitgliedern
• 420. Wesentlichkeit
• 509. Notizen zu Besprechungen mit dem Management und Sonstige
• 531.KPL Komplexität_IT_System (Stand 24.10.2024)
• 524.RET Analytische Durchsicht Bilanz/GuV
• 450.RET Zeit- und Mitarbeiterplanung
• 500.RET Bestätigungen Dritter
• 520E Übersicht Risiken (CORE)
• 540.P Übersicht Prozessaufnahmen (RET)
• FSA. Prüffelder 
• PP-Dokumente (Prüfprogramme mit den geplanten Prüfungshandlungen)



10. Dokumentation
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Prüfungsstrategie Prüfungsprogramm

▪ Aufzeichnung der besonders wichtigen 
Entscheidungen zu Art und Umfang 
sowie zeitlicher Einteilung und 
Durchführung der Prüfung, die für 
notwendig erachtet werden, um die Prüfung 
ordnungsgemäß planen und dem 
Prüfungsteam bedeutsame Sachverhalte 
mitteilen zu können.

▪ Die Prüfungsstrategie kann in Form eines 
Memorandums zusammengefasst werden, 
das diese besonders wichtigen 
Entscheidungen enthält.

▪ Aufzeichnung der ordnungsgemäßen 
Planung von Art, zeitlicher Einteilung und 
Umfang der Prüfungshandlungen zur 
Risikobeurteilung sowie von weiteren 
Prüfungshandlungen auf Aussageebene 
als Reaktion auf die beurteilten Risiken.

▪ Der AP kann standardisierte 
Prüfungsprogramme oder 
Prüfungschecklisten nutzen, die nach 
Bedarf auf die Umstände des jeweiligen 
Auftrages zugeschnitten werden.

Caseware: MEMO PA 3 Frage 19 
(Dokumentation der Besprechungen im 
Prüfungsteam) mit Referenz auf 436-1 
(CORE): Handlungsschritte im Prüfungsteam



10. Dokumentation
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Änderungen von Prüfungsstrategie und Prüfungsprogramm

▪ Die Aufzeichnung von bedeutsamen Änderungen liefert Erklärungen

− warum die bedeutsamen Änderungen vorgenommen wurden sowie 

− welche Prüfungsstrategie und welches Prüfungsprogramm für die Prüfung 

schließlich übernommen wurden und 

− spiegelt die angemessene Reaktion auf die während der Prüfung eintretenden 

bedeutsamen Änderungen wider.



10. Dokumentation
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Caseware:

• Mit der Funktion „Meilensteine“ können unterschiedliche 
Versionsstände einzelner Dokumente festgehalten werden.

• Nach Abschluss und Freigabe der Planung für die wesentlichen 
Planungsdokumente sollten „Meilensteine“ angelegt werden.

• Den „Meilensteinen“ ist ein Kommentar hinzuzufügen (z.B. Änderung der 
Risikobeurteilung, Planung genehmigt etc.).



11. Zusätzliche Überlegungen bei 
Erstprüfungen

30.10.2025 23

▪ Vor Beginn einer Erstprüfung müssen die folgenden Maßnahmen durchgeführt werden:
▰ Durchführung der nach [IDW QS 1 bzw.] ISA 220 erforderlichen Maßnahmen beim Eingehen der 

Mandantenbeziehung und bei der Annahme des konkreten Prüfungsauftrages

▰ Kommunikation mit dem vorherigen AP, wenn ein Wechsel des AP stattgefunden hat (ISA 510)

▪ Bei einer Erstprüfung müssen möglicherweise die Planungsaktivitäten ausgeweitet werden, 
da keine Erfahrungen mit der Einheit vorliegen, die bei der Planung von Folgeprüfungen 
berücksichtigt werden. Zweck und Ziel der Prüfungsplanung sind jedoch gleich, unabhängig 
davon, ob es sich um eine Erstprüfung oder um eine Folgeprüfung handelt.



11. Zusätzliche Überlegungen bei 
Erstprüfungen
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▪ Folgende zusätzliche Punkte können bei der Entwicklung von Prüfungsstrategie und 
Prüfungsprogramm zu berücksichtigen sein:

▰ Mit dem vorherigen AP zu treffende Vereinbarungen

▰ Erhebliche Sachverhalte, die im Zusammenhang mit der erstmaligen Bestellung zum AP mit dem 
Management erörtert wurden 

▰ Notwendige Prüfungshandlungen, um ausreichende geeignete Prüfungsnachweise im Hinblick auf 
Eröffnungssalden zu erhalten

▰ Sonstige Verfahren, die das Qualitätssicherungssystem der Praxis bei Erstprüfungen verlangt

▪ Kommunikation mit dem vorherigen AP:
▰ Bei der Kommunikation mit dem bisherigen AP sind die Anforderungen des § 42 BS WP/vBP relevant.

▰ Bei Abschlussprüfungen von Unternehmen von öffentlichem Interesse i.S. des § 319a Abs. 1 Satz 1 
HGB (sog. „PIE“) ist zudem Artikel 18 der EU-Abschlussprüferverordnung einschlägig.



2. ISA [DE] 315 (Revised)

Identifizierung und Beurteilung der Risiken 

wesentlicher falscher Darstellungen aus dem 

Verständnis von der Einheit und ihrem Umfeld
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Agenda zu ISA [DE] 315 (Revised)
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1. Anwendungsbereich und Zielsetzung

2. Verständnis von der Einheit und Ihrem Umfeld

3. Das erforderliche Verständnis des IKS

4. Identifikation und Beurteilung von Risiken



1. Anwendungsbereich und Zielsetzung 
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▪ ISA 315 behandelt die Verantwortlichkeit des Abschlussprüfers aus dem Verständnis der 
Einheit und ihrem Umfeld, einschließlich ihres IKS, die Risiken wesentlicher falscher 
Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümer auf Abschluss- und 
Aussageebene zu identifizieren und zu beurteilen, um danach eine Grundlage für die 
Planung und Umsetzung von Reaktionen auf die beurteilten Risiken wesentlicher falscher 
Darstellungen zu schaffen.

▪ Erstmalige Pflichtanwendung im Rahmen von Abschlussprüfungen für Zeiträume, die am 
oder nach dem 15.12.2022 beginnen, mit der Ausnahme von Rumpfgeschäftsjahren, die vor 
dem 31.12.2023 enden -> bei kalendergleichen Geschäftsjahren Abschlussstichtage 
31.12.2023 und später.



2. Verständnis von der Einheit und Ihrem 
Umfeld (1)
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➢ Die Externen Faktoren

▪ Verständnis über die branchenbezogenen, rechtlichen und anderen externen 
Faktoren sowie der Rechnungslegungsgrundsätze

➢ Merkmale des Mandanten

▪ Geschäftstätigkeit

▪ Eigentümer-, Führungs- und Überwachungsstruktur

▪ Getätigte und geplante Investitionen sowie Beteiligungen

▪ Organisation und Finanzierung



2. Verständnis von der Einheit und Ihrem 
Umfeld (2)
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➢ Rechnungslegungsmethoden

▪ Der Abschlussprüfer hat zu beurteilen, ob die angewandten 
Rechnungslegungsmethoden des Mandanten für die ausgeübte Geschäftstätigkeit 
angemessen sind und ob diese mit den maßgebenden Rechnungslegungsgrundsätzen 
und mit den Rechnungslegungsmethoden vereinbar sind.

➢ Ziele und Strategien

▪ Der Abschlussprüfer muss die Ziele und Strategien des Mandanten und die damit 
verbundenen Geschäftsrisiken verstehen, um die Risiken wesentlicher falscher 
Darstellungen einschätzen zu können.

➢ Erfolg

▪ Verständnis von der Messung und Überwachung des wirtschaftlichen Erfolgs der 
Einheit.



2. Verständnis von der Einheit und Ihrem 
Umfeld (3)
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➢509. Notizen zu Besprechungen mit dem Management und sonstige
▰ Bei Prüfungsbeginn Gespräch mit Vorstand oder Geschäftsführer führen
▰ Bei Prüfungsbeginn Gespräch mit Aufsichtsratsvorsitzenden führen

➢ Allgemeinen Geschäftsverlauf erläutern lassen
➢ Gibt es Unregelmäßigkeiten oder Verstöße im Berichtsjahr?
➢ Gibt es wesentliche Rechtsstreitigkeiten?
➢ Gibt es Leistungsbeziehungen mit nahestehenden Personen?
➢ Gibt es besondere Entwicklungen (Einschätzung der Risiken)?
➢ Gibt es besondere Prüfungswünsche (z.B. Prüfungsschwerpunkt)?



2. Verständnis von der Einheit und Ihrem 
Umfeld (4)
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➢ 531. / 531.ORD.MIN: IT-Kontrollen / Minimalprogramm IT

▰ Überblick über IT-Umgebung

▰ Ordnungsmäßigkeit der Buchführung (Kontenzuordnung, Stammdatenpflege etc.)

▰ Elektronische Funktionstrennungen gegeben?

➢ Durchsicht der Protokolle: VST-, AR-, GS-Protokolle

▰ Hinweise über Geschäftsverlauf 

▰ Hinweise auf Risiken / Rechtsstreitigkeiten / Auffälligkeiten

➢Messung / Überwachung des wirtschaftlichen Erfolgs

▰ Risikofrüherkennungssystem oder Unternehmensplanung



3. Das erforderliche Verständnis des IKS (1)
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➢ Ein Verständnis des IKS hilft, die Arten möglicher falscher Darstellungen und 
Faktoren, die sich auf die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen auswirken, zu 
erkennen und Art sowie zeitliche Einteilung und Umfang weiterer 
Prüfungshandlungen zu planen.

➢ Bei der Erlangung eines Verständnisses von den für die Abschlussprüfung 
relevanten Kontrollen hat der Abschlussprüfer die Konzeption dieser Kontrollen zu 
beurteilen sowie festzustellen ob diese eingerichtet sind (Aufbauprüfung).



3. Das erforderliche Verständnis des IKS (2)
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Verständnis von den Komponenten des IKS
▪ Kontrollumfeld
▪ Risikobeurteilungsprozess der Einheit
▪ Rechnungslegungsbezogenes Informationssystem
− Art der Geschäftsvorfälle im Geschäftsprozess, die für den Abschluss 

bedeutsam sind
− Prozessabläufe
− Unterlagen, Informationen und Konten
− Aufstellung des Abschlusses
− Kontrollen bei Journalbuchungen
− Kommunikation

▪ Kontrollaktivitäten
▪ Überwachung von Kontrollen



3. Das erforderliche Verständnis des IKS (3)
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➢ 541.P – 552.P Aufnahme/Aktualisierung der IKS-Aufbauprüfungen
▰ Identifizierung der Schlüsselkontrollen, die für die richtige Abbildung in der 

Rechnungslegung von besonderer Bedeutung sind (540.P)
▰ MEMO.MIN-Ansatz: Keine IKS-Prüfung (!) auf Prüffeldebene -> nur Prozesse 

Rechnungslegung und Jahresabschluss 



3. Das erforderliche Verständnis des IKS (4)
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➢ Beispiel 541.P Kernprozess RL Rechnungslegung (RET)



3. Das erforderliche Verständnis des IKS (5)
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➢ Beispiel 541.P Kernprozess RL Rechnungslegung (RET)



3. Das erforderliche Verständnis des IKS (6)
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➢ 541.RET – IKS-Risiko-Matrix – Beispiel Kernprozess RL Rechnungslegung
▰ Übersicht der Ergebnisse aus Aufbau- und Funktionsprüfung 

Vgl. Kontrollrisiko FSA 



3. Das erforderliche Verständnis des IKS (7)
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➢ 541.RET – IKS-Risiko-Matrix – Beispiel Kernprozess RL Rechnungslegung
▰ Übersicht der Ergebnisse aus Aufbau- und Funktionsprüfung 



4. Identifikation und Beurteilung von Risiken 
(1)
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➢ Als Grundlage für die Planung und Durchführung weiterer Prüfungshandlungen sind die 
Risiken wesentlicher falscher Darstellungen zu identifizieren und zu beurteilen

▪ auf Abschlussebene

▪ auf Aussagebene (für Arten von Geschäftsvorfällen, Kontensalden und Abschlussangaben)

➢ Bei jedem identifizierten Risiko ist festzustellen, ob es sich seiner Beurteilung nach um ein 
bedeutsames Risiko handelt.

**Ein identifiziertes und beurteiltes Risiko wesentlicher falscher Darstellungen, das nach der 
Beurteilung des Abschlussprüfers eine besondere Berücksichtigung bei der Abschlussprüfung 
erfordert**.



4. Identifikation und Beurteilung von Risiken 
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▪ Dokumentation der Prüfungshandlungen zur Risikobeurteilung und 
      vorläufige Beurteilung von Fehlerrisiken und Kontrollen MEMO.PA3
      und MEMO.PA4:
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▪ Dokumentation der Prüfungshandlungen zur Risikobeurteilung und 
      vorläufige Beurteilung von Fehlerrisiken und Kontrollen MEMO.PA3
      und MEMO.PA4:
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▪ Dokumentation der Prüfungshandlungen zur Risikobeurteilung und 
      vorläufige Beurteilung von Fehlerrisiken und Kontrollen MEMO.PA3
      und MEMO.PA4:
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▪ Dokumentation der Prüfungshandlungen zur Risikobeurteilung und 
      vorläufige Beurteilung von Fehlerrisiken und Kontrollen MEMO.PA3
      und MEMO.PA4:
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▪ Dokumentation der Prüfungshandlungen zur Risikobeurteilung und 
      vorläufige Beurteilung von Fehlerrisiken und Kontrollen MEMO.PA3
      und MEMO.PA4:

Excel-Arbeitshilfe Schätzwerte 
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Risiken auf Abschlussebene
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▪ Weitere Unterlagen die zur Risikoidentifikation durch den verantwortlichen 
Abschlussprüfer Berücksichtigung finden sind:

1. Vorab erhaltenen Informationen über relevante Sachverhalte (z. B. Medien),

2. Informationen aus anderen Aufträgen (z. B. aus durchgeführten 
Beratungsaufträgen),

3. Informationen aus bisher erfolgten Abschlussprüfungen (z. B. Folgehinweise aus 
der Vorjahresabschlussprüfung).
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▪ Der Abschlussprüfer hat als Grundlage für die Identifizierung und Beurteilung von Risiken 
wesentlicher falscher Darstellungen auf Abschluss- und Aussageebene Prüfungshandlungen zur 
Risikobeurteilung durchzuführen.

1. Befragung des Managements, geeigneter Personen innerhalb der internen Revision sowie 
weiterer Personen

2. Aussagebezogene Prüfungshandlungen
− Analytische Prüfungshandlungen (Trend- und Kennzahlenanalysen sowie 

Plausibilitätsprüfungen)
3. Beobachtung und Einsichtnahme 
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➢ 420. Wesentlichkeit

▰ Sicherstellung von Aufdeckung
wesentlicher Falschangaben

▰ Abgestuftes Wesentlichkeitskonzept:

▰ Wesentlichkeit für den 
Abschluss als Ganzes

▰ Toleranzwesentlichkeit

▰ Nichtaufgriffsgrenze
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▪ 500.RET Bestätigungen Dritter

▰ Einholung von Drittbestätigung wie z.B. Bank-, Steuerberater- und Rechtsanwaltsbestätigungen

▰ Kein Rücklauf: z.B. Abstimmung mit Tilgungsplänen, Verträge, Saldenbestätigungen

▪ 524.RET Analytische Durchsicht Bilanz / GuV
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➢ Risikoidentifizierung (Risikodialog 520E.)

Erfassung der festgestellten Risiken:
▪ Benennung des neuen Risikos
▪ Beschreibung des Risikos
▪ Betroffene Prüffelder
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Bei der Beurteilung, welche Risiken bedeutsame Risiken sind, hat der AP min. 
Folgendes zu würdigen:
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Bedeutsame Risiken – Beispiel Geschäfte mit nahestehenden Personen:

Vielzahl von unterschiedlichen Geschäften 
bzw. ungewöhnliche Geschäfte und/oder 
ungewöhnliche Konditionen und/oder 
große bzw. schwankende Volumen

Ausschließlich Mietverträge zu 
üblichen Konditionen, ein 
Gesellschafterdarlehen (Bestand)
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Bedeutsame Risiken – Beispiel Ermessenspielräume (Anlagevermögen):

Umfangreiche Modernisierungen (im bewohnten 
Zustand) mit Aktivierungen über 
Einzelmodernisierungen bzw. 3 von 5 Gewerken 
und Neufestlegung der Nutzungsdauer am 
oberen Ende der Bandbreite; schlechte 
Ertragslage

Generalmodernisierung leerstehender 
Objekte; konservative Neufestlegung der 
Nutzungsdauer; gute Ertragslage 
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Bedeutsame Risiken – Beispiel Ermessenspielräume (Rückstellungen):

Fast close, deutliche Veränderung, neue 
Rückstellungsarten, Wegfall bestehen-der 
Rückstellungsarten, Rechtsstreitig-keiten, 
Bauträgertätigkeit

Keine ungewöhnlichen Geschäfts-felder 
bzw. Geschäftsvorfälle, die „üblichen“ 
Rückstellungen (ABC) sind gebildet, keine 
Rechtsstreitig-keiten 
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Bedeutsame Risiken – Beispiel Umsatzrealisierung:

Bauträgertätigkeit, 
Betreuungstätigkeit (Baubetreuung, 
Geschäftsbesorgung, Facility-
Management etc.), Verkauf aus dem 
Anlagevermögen

Homogene kleinvolumige Erlös-
struktur, 
Dauerschuldverhältnisse  
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➢ 520E. Übersicht Risiken (CORE) 
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▪ FSA Prüffelder (CORE)

DRITTBESTÄTIGUNG

ERGEBNISÜBERTRAGUNG (541.RET ff.)
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➢ 1000.PP – 5600.PP

Prüfungshandlungen aus 
dem FSA-Dokument müssen 

mit den PP-Dokumenten 
übereinstimmen!

ISA [DE] 330

„Reaktion des AP auf 

beurteilte Risiken“
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➢ Verknüpfung von Risiken und Kontrollen mit PP-Dokumenten (Bsp. 5050.PP)
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➢ Verknüpfung von Risiken und Kontrollen mit PP-Dokumenten (Bsp. 5050.PP)
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➢ Überblick Risiken und Kontrollen (vgl. Auszug aus Importvorlage 2025)



3. ISA [DE] 330: Reaktion des Abschlussprüfers 

auf beurteilte Risiken

30.10.2025 63



Agenda zu ISA [DE] 330: Reaktion des 
Abschlussprüfers auf beurteilte Risiken

30.10.2025 64

1. Anwendungsbereich und Zielsetzung

2. Definition

3. Allgemeine Reaktionen

4. Prüfungshandlungen

5. Zusammenfassung



1. Anwendungsbereich und Zielsetzung 
ISA [DE] 330 (1, 3)
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• Verantwortlichkeit des Abschlussprüfers angesichts von Risiken wesentlicher 
falscher Darstellungen sein Vorgehen zu planen und umzusetzen

• Ziel: Der Abschlussprüfer hat ein angemessenes Vorgehen auf die Risiken 
zu planen und umzusetzen, um die geeigneten Prüfungsnachweise zu den 
beurteilten Risiken zu erhalten

• Vorgehen: Der Prüfer plant die Prüfungshandlungen in den PP-Dokumenten 
(1050.PP-5600.PP)(aussagebezogene PH) und den IKS Dokumenten 
(Funktionsprüfungen) und legt die Prüfungsschwerpunkte fest.

• Der Lagebericht und der Anhang müssen ebenfalls geprüft werden. Hierfür 
stehen die jeweiligen Checklisten zur Verfügung (ANH.ALLG/ LB.ALLG)

Verweis auf 
ISA [DE] 315 



2. Definitionen
ISA [DE] 330 (4)
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Definition und Erläuterung der beiden zentralen Begriffe „aussagebezogene 
Prüfungshandlung“ und „ Funktionsprüfung“ 

• Aussagebezogene Prüfungshandlung-> Aufdeckung wesentlich falscher 
Darstellungen auf Aussageebene durch Einzelfallprüfungen oder analytische 
Prüfungshandlungen 

• Funktionsprüfung-> Die Überprüfung der Wirksamkeit der Kontrollen zur 
Verhinderung/ Aufdeckung und Korrektur wesentlicher falscher Darstellungen auf 
Aussageebene (IKS & STOC) im Prüfungszeitraum.



3.  Allgemeine Reaktionen
ISA [DE] 330 (5)
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Der Abschlussprüfer hat allgemeine Reaktionen zu planen und umzusetzen, sodass den 
beurteilten Risiken wesentlicher falscher Darstellungen auf Abschlussebene begegnet 
wird. 

Kritische 

Grundhaltung des 

gesamten Teams

vgl. ISA [DE] 300

Hinzuziehung von 

Sachverständigen

Überwachung der 

Auftragsabwicklung

Vgl. ISA [DE] 300

Unerwartete 

zusätzliche 

Prüfungshandlungen 

durchführen

Änderungen des 

Prüfungsumfangs, 

Art und Einteilung



3.  Allgemeine Reaktionen
ISA [DE] 330 (A1-A3)
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Reaktionen des Abschlussprüfers auf ein wirksames und unwirksames 
Kontrollumfeld

-> Einfluss auf den allgemeinen Prüfungsansatz aussagebezogene und/oder 
Funktionsprüfungen

IKS und verlässliche 
Prüfungsnachweise ->

 Vertrauen des AP ist stärker, 
sodass Prüfungshandlungen 
unterjährig erfolgen können

Maßnahmen des AP:
-Vermehrte Durchführung von 

Prüfungshandlungen zum 
Abschlussstichtag

-Einholung umfassender 
Prüfungsnachweise 
(aussagebezogen)
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4. Prüfungshandlungen
Funktionsprüfungen: ISA [DE] 330 (8-17)

30.10.2025 69

Angewendet wenn:

• davon ausgegangen wird, dass die Kontrolle wirksam funktioniert

• UND nicht ausreichend Prüfungsnachweise auf Aussageebene ( 
aussagebezogene/analytische Prüfungshandlungen) erbracht werden sollen 
(Wirtschaftlichkeit)  vgl. ISA [DE] 520 ( aussagebezogene/analytische 
Prüfungshandlungen).

• Bei nicht durch aussagebezogenen Prüfungshandlungen prüfbaren Prüffeldern  (z.B. 
Black Box, Massentransaktionen) müssen immer Funktionsprüfungen durchgeführt 
werden.



4. Prüfungshandlungen
Funktionsprüfungen: ISA [DE] 330 (8-17)

vgl. Dokument 540.P
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Prüfungshandlungen
Funktionsprüfungen: ISA [DE] 330 (8-17)
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➢ 541.RET – IKS-Risiko-Matrix – Beispiel Kernprozess RL Rechnungslegung
▰ Übersicht der Ergebnisse aus Aufbau- und Funktionsprüfung 

Vgl. Kontrollrisiko FSA 



4. Prüfungshandlungen
Funktionsprüfungen: ISA [DE] 330 (8-17)
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Art und Umfang:

Zusätzliche Prüfungshandlungen mit Befragung müssen durchgeführt werden, um 
festzustellen (Aufbauprüfung):

▪ wie die Kontrolle im Prüfungszeitraum angewendet wurde,

▪ wie stetig sie angewendet wurde,

▪ von wem und welche Weise sie angewendet wurde und 

▪ ob sie von anderen Kontrollen abhängt (die man eventuell zusätzlich prüfen muss)



4. Prüfungshandlungen
Funktionsprüfungen: ISA [DE] 330 (8-17)
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Wirksame Kontrolle

Wer?

Wie? Wie stetig?

Prüfungszeitraum

Vorausgehende 
Kontrolle?



4. Prüfungshandlungen
Funktionsprüfungen: ISA [DE] 330 (8-17)
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Betrachtung eines unterjährigen Zeitraums:

▪ Gab es unterjährige Änderungen am Prozessablauf?
▪ Wie gewinne ich Prüfungssicherheit für den nicht betrachteten Zeitraum?



4. Prüfungshandlungen
Funktionsprüfungen: ISA [DE] 330 (8-17)
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Nutzen von Prüfungsnachweisen aus dem Vorjahr (3-Jahres Turnus!) [A35]:

• Wirksamkeit anderer Bestandteile des IKS

• Betrachtung der kontrollinhärenten Risiken

• Wirksamkeit der allgemeinen IT-Kontrollen

• Betrachtung der Risiken durch Änderung im Ablauf der Kontrolle bzw. bei 
unterlassener Änderung der Kontrolle bei Änderung des Prozesses [A36]

• Keine (bedeutsame) Änderung der Kontrolle [TZ. A37-A39]

• Kein bedeutsames Risiko im Prüffeld (Wichtig!)



4. Prüfungshandlungen
Funktionsprüfungen: ISA [DE] 330 (8-17)
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PrüfungszeitraumVorjahreszeitraum
Risiko

Prozessablauf

Kontrolleur

Kontrolländerung

Nicht älter 
als 2 Jahre



4. Prüfungshandlungen
Funktionsprüfungen: ISA [DE] 330 (8-17)
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Beurteilung der Wirksamkeit:

• Falsche Darstellungen aussagebezogener Prüfungshandlungen sind zu 
berücksichtigen

• Falsche Darstellungen bei den Funktionsprüfungen müssen hinterfragt werden und 
es muss festgestellt werden ob,
o sich (trotzdem) auf die durchgeführten Funktionsprüfungen verlassen werden kann,
o weitere Funktionsprüfungen durchgeführt werden müssen oder
o den Risiken mit aussagebezogenen Prüfungshandlungen begegnet werden muss.



4. Prüfungshandlungen
Aussagebezogene Prüfungshandlungen ISA [DE] 330 (18-23)
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Art und Umfang:

Für alle wesentlichen Arten von Geschäftsvorfällen, Kontensalden sowie 
Abschlussangaben sind aussagebezogene Prüfungshandlungen zu planen und 
durchzuführen.

• Möglichkeit der Einholung von externen Bestätigungen

• Untersuchung wesentlicher Journaleinträge

• Für bedeutsame Risiken, müssen speziell auf das Risiko ausgerichtete 
Prüfungshandlungen durchgeführt werden. (→ bei bedeutsamen Risiken reichen 
analytische PH alleine nicht aus)



4. Prüfungshandlungen
Aussagebezogene Prüfungshandlungen ISA [DE] 330 (18-23)
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Betrachtung eines unterjährigen Zeitraums:

• Werden aussagebezogene Prüfungshandlungen unterjährig durchgeführt hat der 
Abschlussprüfer den verbleibenden  Zeitraum ebenfalls abzudecken. (entweder durch 
aussagebezogene PH alleine oder durch aussagebezogene PH in Kombi mit 
Funktionsprüfungen)

• Für den Umfang der Prüfungshandlungen im verbliebenen Zeitraum müssen die Ergebnisse 
des geprüften Zeitraums berücksichtigt werden. Das heißt, wenn im geprüften unterjährigen 
Zeitraum eine falsche Darstellung aufgetreten ist, muss eine Umfangserweiterung in Betracht 
gezogen werden.



5. Zusammenfassung
5.1 Angemessenheit der Darstellung im Abschluss ISA 
[DE] 330 (24)
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Es ist zu beurteilen, ob die Gesamtdarstellung des Abschlusses in 
Übereinstimmung mit dem maßgebenden Regelwerk der Rechnungslegung steht:

• Eine angemessene Beschreibung der Finanzinformationen sowie der zugrunde 
liegenden Geschäftsvorfälle, Ereignisse und Umstände.

• Eine angemessene Darstellung und angemessenen Aufbau und Inhalt.



5. Zusammenfassung
Beurteilung der erlangten Prüfungsnachweise
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Zum Abschluss der Prüfung überprüft man anhand Prüfungsergebnisse der 
durchgeführten Prüfungshandlungen, ob die Einschätzung der Risiken weiterhin 
angemessen ist [310. Abschluss der Prüfung]:

1. Sollte man die Risikoeinschätzung für unangemessen halten müssen weitere 
Prüfungsnachweise angefordert werden. 

2. Sollte dies nicht möglich sein kann das Prüfungsurteil eingeschränkt werden.



5. Zusammenfassung
Dokumentation ISA [DE] 330 (28-30)
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Allgemeine Risiken 
und 

Prüfungshandlungen

Verbindung 
zwischen diesen 

Prüfungshandlungen 
und Risiken auf der 

Aussagenebene

Ergebnisse der 
Prüfungshandlungen 
und eventuell nötige 
Schlussfolgerungen

Prüfungsdokumentation

Vorjahresunterlagen, auf die man sich stützt müssen 
ebenfalls hinzugefügt werden.



4. Wesentlichkeit in der 
Abschlussprüfung
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Agenda zu Wesentlichkeit in der 
Abschlussprüfung
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1. Das Konzept der Wesentlichkeit in der Abschlussprüfung

2. Wesentlichkeitsgrenzen

3. Wesentlichkeit und Prüfungsrisiko

4. Festlegung der Wesentlichkeit



1. Das Konzept der Wesentlichkeit in der 
Abschlussprüfung
Überblick
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Die Abschlussprüfung ist darauf auszurichten, mit hinreichender Sicherheit 
falsche Angaben aufzudecken, die wegen ihrer Größenordnung oder Bedeutung 
einen Einfluss auf den Aussagewert der Rechnungslegung für die 
Rechnungslegungsadressaten haben. 

Dabei liegt die Festlegung der Wesentlichkeit im pflichtgemäßen Ermessen des 
Abschlussprüfers unter Berücksichtigung der Informationsbedürfnisse der 
Rechnungslegungsadressaten. 

Durch die Berücksichtigung des Konzepts der Wesentlichkeit in der Abschluss-
prüfung erfolgt eine Konzentration auf entscheidungserhebliche Sachverhalte. 



1. Das Konzept der Wesentlichkeit in der 
Abschlussprüfung
Anwendungsbereiche
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Die Wesentlichkeit kommt in folgenden Bereichen zur Anwendung:

▪ Planung und Durchführung der Abschlussprüfung,

▪ Beurteilung der Auswirkung von festgestellten falschen Darstellungen 
auf die Abschlussprüfung,

▪ Beurteilung der Auswirkung von vorhandenen, nicht korrigierten 
falschen Darstellungen auf den Abschluss,

▪ Bildung des Prüfungsurteils im Bestätigungsvermerk.



2. Wesentlichkeitsgrenzen
Überblick
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50-75%

3-5%

Quelle: IDW



2. Wesentlichkeitsgrenzen
Wesentlichkeit für den Abschluss als Ganzes 

30.10.2025 88

(1) Wesentlichkeit für den Abschluss als Ganzes:

Festlegung einer einheitlichen Wesentlichkeit, die grundsätzlich für alle im Abschluss 
enthaltenen Informationen (Bilanz, GuV, Anhang) relevant ist. 

Die Wesentlichkeit wird rechnerisch durch Anwendung eines als angemessen 
angesehenen Prozentsatzes auf eine ausgewählte Bezugsgröße bestimmt.



2. Wesentlichkeitsgrenzen
Toleranzwesentlichkeit für den Abschluss als Ganzes
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(2) Toleranzwesentlichkeit für den Abschluss als Ganzes:

Die Toleranzwesentlichkeit liegt unterhalb der Wesentlichkeit für den Abschluss als Ganzes.

Diese dient dazu, die Wahrscheinlichkeit auf ein angemessen niedriges Maß zu reduzieren, dass 
die Summe aus den nicht korrigierten und den nicht aufgedeckten falschen Angaben die 
Wesentlichkeit für den Abschluss als Ganzes überschreitet. 

Bei der Toleranzwesentlichkeit handelt es sich also um einen Sicherheitsabschlag zur 
Berücksichtigung der nicht entdeckten Fehler. 



2. Wesentlichkeitsgrenzen
Spezifische Wesentlichkeit 
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(3) Wesentlichkeitsgrenze sowie Toleranzwesentlichkeit für bestimmte Arten 
von Geschäftsvorfällen, Kontensalden oder Abschlussangaben:

Spezifische Wesentlichkeit:

Für eine oder mehrere bestimmte Arten von Geschäftsvorfällen, Kontensalden oder Abschluss- 
bzw. Lageberichtsangaben. 

Wenn zu erwarten ist, dass falsche Angaben von Beträgen unterhalb der Wesentlichkeit für den 
Abschluss als Ganzes die wirtschaftlichen Entscheidungen der Rechnungslegungsadressaten 
beeinflussen.

Liegt nach Auffassung des Abschlussprüfers solch ein Fall vor, sind spezifische Wesentlichkeiten 
festzulegen.



3. Wesentlichkeit und Prüfungsrisiko
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Wesentlichkeit und 
Prüfungsrisiko stehen in einem
wechselseitigen Zusammenhang: 

Je geringer das Prüfungsrisiko ist, 
desto höher kann die 
Wesentlichkeit festgelegt werden
und umgekehrt.

Wenn die Wesentlichkeit sinkt, 
steigt das Prüfungsrisiko. Dies ist
durch die Erweiterung des Umfangs
von Prüfungshandlungen zu
kompensieren.



3. Wesentlichkeit und Prüfungsrisiko
Darstellung in Caseware
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Auszug aus AT 420. Wesentlichkeit



4. Festlegung der Wesentlichkeit
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▪  Die Festlegung der Wesentlichkeit durch den Abschlussprüfer liegt in dessen 
pflichtgemäßen Ermessen und wird von dessen Wahrnehmung der 
Informationsbedürfnisse der Rechnungslegungsadressaten beeinflusst.  

▪ Als Ausgangspunkt für die Festlegung der Wesentlichkeit für den Abschluss als 
Ganzes wird ein Prozentsatz auf eine gewählte Bezugsgröße angewendet. 



4. Festlegung der Wesentlichkeit
Mögliche Bezugsgrößen
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Umsatz-
erlöse

Bezugsgrößen

Ergebnis 
vor 

Steuern

Jahres-
ergebnis

Anlage-
vermögen

Bilanz-
summe

Eigenkapital



4. Festlegung der Wesentlichkeit
Auswahl der Bezugsgröße
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Fünf Faktoren, die bei der Auswahl einer geeigneten Bezugsgröße berücksichtigt werden 
können (ISA 320.A3):

1. Die Bestandteile des Abschlusses (z.B. Vermögenswerte, Schulden, Eigenkapital, Erlöse, 
Aufwendungen);

2. Die Frage ob es Posten gibt, auf die sich tendenziell die Aufmerksamkeit der 
Rechnungslegungsadressaten einer zu prüfenden Einheit richtet;

3. Die Art der zu prüfenden Einheit, ihre Lebenszyklusphase sowie die Branche und das 
wirtschaftliche Umfeld, in denen die Einheit tätig ist;

4. Die Eigentumsverhältnisse und die Finanzierungsstruktur der zu prüfenden Einheit;

5. Die relative Volatilität der Bezugsgröße.
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Bei der Prüfung gewinnorientierter Unternehmen wird das Ergebnis vor Steuern aus 
laufender Geschäftstätigkeit zwar oft als geeignete Bezugsgröße ausgewählt. Wenn dieses aber 
z.B. volatil ist, können andere Bezugsgrößen als geeigneter angesehen werden (z.B. der 
Bruttogewinn oder die Umsatzerlöse). 

Bei gewinnorientierten aber ertragsschwachen Unternehmen können sowohl Volatilität als 
auch Margenschwäche des Gewinns vor Steuern dazu führen, dass sich Abschluss-adressaten 
primär an anderen Bezugsgrößen orientieren, die das grundsätzlich vorhandene Potenzial 
besser widerspiegeln (z.B. Umsatzerlöse, Bilanzsumme).

Auch eine aus den Umsatzerlösen abgeleitete Wesentlichkeit für den Abschluss als Ganzes kann 
– insbesondere bei besonders margenschwachen Unternehmen – zu einer Wesentlichkeit 
führen, die z.B. den Gewinn vor Steuern übersteigt. 



4. Festlegung der Wesentlichkeit
Prozentsätze
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Die Höhe der auf die Bezugsgröße anzuwendenden Prozentsätze hängt 
von der Art der gewählten Größe ab.

Der Prozentsatz, der auf eine Nettogröße, wie z.B. das Ergebnis vor 
Steuern, angewendet wird, ist normalerweise höher als der Prozentsatz, 
der auf Bruttogrößen wie Umsatzerlöse, angewendet wird.



4. Festlegung der Wesentlichkeit
Auswahl eines Prozentsatzes
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Um den Abschlussprüfer bei der Entscheidung zu unterstützen, welcher Prozentsatz bei 
einem bestimmten Unternehmen angemessen sein kann, werden u.a. folgende weitere 
entscheidungsrelevante Faktoren genannt: 

- Gesellschafterstruktur   - Grad der Regulierung

- Verschuldungsgrad   - absolute Größe der Einheit

- Stabilität des Branchenumfelds  - Branche der Einheit

- Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells - absolute Höhe der Bezugsgröße

Erst nach der Beurteilung derartiger qualitativer Faktoren wird der Abschlussprüfer in 
der Praxis in der Lage sein, einen konkreten Betrag auszuwählen und diese 
Ermessensentscheidung in den Arbeitspapieren zu erläutern. 



4. Festlegung der Wesentlichkeit
Bezugsgrößen und Prozentsätze (Bandbreiten)
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Die Prüfungsstandards selbst geben keine konkreten Prozentsätze (sondern 
Bandbreiten) vor. In der Praxis werden folgende Prozentsätze (Bandbreite) 
für die Berechnung der Wesentlichkeitsgrenze für den Abschluss als Ganzes 
verwandt:



4. Festlegung der Wesentlichkeit
Bezugsgrößen und Prozentsätze – Beispiel 1
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4. Festlegung der Wesentlichkeit
Bezugsgrößen und Prozentsätze – Beispiel 2
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Fazit
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Was spricht für die Verwendung der Bezugsgröße Bilanzsumme?

▪ Steigende Bedeutung des Immobilienvermögens und deren Entwicklung (auch im 
Hinblick auf die Klimainvestitionen und die Fremdkapitalgeber)

▪ Mehrzahl der Wohnungsunternehmen betreiben keine Maximierung der 
Mieterträge bzw. sind teilweise auch limitiert (z.B. Mietpreisbremse)  

▪ Wohnungsunternehmen verfolgen in der Regel ein langfristiges Geschäftsmodell, 
das vor allem auf den Erhalt des vorhandenen Vermögens ausgerichtet ist.

▪ Wesentliche Abschlussadressaten (z.B. Fremdkapitalgeber, Eigentümer) sind 
maßgeblich am Zustand des Immobilienvermögens interessiert (Beleihungswerte, 
allgemeiner Zustand).



Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!
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Dipl.-Kfm. (Univ.) Jann de Vries
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater

Telefon  +49 89 / 29 00 20 - 421
E-Mail  jann.de-vries@vdwbayern.de


	Mastervorlagen
	Folie 1: Wiederholung zum risiko- und kontrollbasierten Prüfungsansatz bei Wohnungsunternehmen mit Fokus auf die Aufgaben eines/einer Prüfungsleiters:in (Überwachungsaufgabe)
	Folie 2: Agenda

	ISA [DE] 300
	Folie 3: 1. ISA [DE] 300: Planung einer Abschlussprüfung
	Folie 4: Agenda zu ISA [DE] 300: Planung einer Abschlussprüfung
	Folie 5: 1. Allgemein
	Folie 6: 2. Anwendungsbereich
	Folie 7: 3. Funktion und zeitliche Einteilung der Planung
	Folie 8: 3. Funktion und zeitliche Einteilung der Planung
	Folie 9: 4. Einbindung von Mitgliedern des Prüfungsteams mit Schlüsselfunktionen
	Folie 10: 5. Vorbereitende Maßnahmen zu Beginn der Abschlussprüfung
	Folie 11: 5. Vorbereitende Maßnahmen zu Beginn der Abschlussprüfung
	Folie 12: 6. Prüfungsstrategie
	Folie 13: 6. Prüfungsstrategie
	Folie 14: 6. Prüfungsstrategie
	Folie 15: 7. Prüfungsprogramm
	Folie 16: 8. Aktualisierung und Änderung im Laufe der Prüfung
	Folie 17: 9. Planung der Anleitung, Überwachung und Durchsicht
	Folie 18: 9. Planung der Anleitung, Überwachung und Durchsicht
	Folie 19: 9. Planung der Anleitung, Überwachung und Durchsicht
	Folie 20: 10. Dokumentation
	Folie 21: 10. Dokumentation
	Folie 22: 10. Dokumentation
	Folie 23: 11. Zusätzliche Überlegungen bei Erstprüfungen
	Folie 24: 11. Zusätzliche Überlegungen bei Erstprüfungen

	ISA [DE] 315
	Folie 25: 2. ISA [DE] 315 (Revised) Identifizierung und Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aus dem Verständnis von der Einheit und ihrem Umfeld
	Folie 26: Agenda zu ISA [DE] 315 (Revised) 
	Folie 27: 1. Anwendungsbereich und Zielsetzung  
	Folie 28: 2. Verständnis von der Einheit und Ihrem Umfeld (1) 
	Folie 29: 2. Verständnis von der Einheit und Ihrem Umfeld (2) 
	Folie 30: 2. Verständnis von der Einheit und Ihrem Umfeld (3) 
	Folie 31: 2. Verständnis von der Einheit und Ihrem Umfeld (4) 
	Folie 32: 3. Das erforderliche Verständnis des IKS (1) 
	Folie 33: 3. Das erforderliche Verständnis des IKS (2) 
	Folie 34: 3. Das erforderliche Verständnis des IKS (3) 
	Folie 35: 3. Das erforderliche Verständnis des IKS (4) 
	Folie 36: 3. Das erforderliche Verständnis des IKS (5) 
	Folie 37: 3. Das erforderliche Verständnis des IKS (6) 
	Folie 38: 3. Das erforderliche Verständnis des IKS (7) 
	Folie 39: 4. Identifikation und Beurteilung von Risiken (1) 
	Folie 40: 4. Identifikation und Beurteilung von Risiken (2) 
	Folie 41: 4. Identifikation und Beurteilung von Risiken (3) 
	Folie 42: 4. Identifikation und Beurteilung von Risiken (4) 
	Folie 43: 4. Identifikation und Beurteilung von Risiken (5) 
	Folie 44: 4. Identifikation und Beurteilung von Risiken (6) 
	Folie 45: 4. Identifikation und Beurteilung von Risiken (7) 
	Folie 46: 4. Identifikation und Beurteilung von Risiken (8) 
	Folie 47: 4. Identifikation und Beurteilung von Risiken (9) 
	Folie 48: 4. Identifikation und Beurteilung von Risiken (10) 
	Folie 49: 4. Identifikation und Beurteilung von Risiken (11) 
	Folie 50: 4. Identifikation und Beurteilung von Risiken (12) 
	Folie 51: 4. Identifikation und Beurteilung von Risiken (13) 
	Folie 52: 4. Identifikation und Beurteilung von Risiken (14) 
	Folie 53: 4. Identifikation und Beurteilung von Risiken (15) 
	Folie 54: 4. Identifikation und Beurteilung von Risiken (16) 
	Folie 55: 4. Identifikation und Beurteilung von Risiken (17) 
	Folie 56: 4. Identifikation und Beurteilung von Risiken (18) 
	Folie 57: 4. Identifikation und Beurteilung von Risiken (19) 
	Folie 58: 4. Identifikation und Beurteilung von Risiken (20) 
	Folie 59: 4. Identifikation und Beurteilung von Risiken  (21)  
	Folie 60: 4. Identifikation und Beurteilung von Risiken (22) 
	Folie 61: 4. Identifikation und Beurteilung von Risiken (23) 
	Folie 62: 4. Identifikation und Beurteilung von Risiken (24) 

	ISA [DE] 330
	Folie 63: 3. ISA [DE] 330: Reaktion des Abschlussprüfers auf beurteilte Risiken
	Folie 64: Agenda zu ISA [DE] 330: Reaktion des Abschlussprüfers auf beurteilte Risiken
	Folie 65: 1. Anwendungsbereich und Zielsetzung  ISA [DE] 330 (1, 3)
	Folie 66: 2. Definitionen ISA [DE] 330 (4)
	Folie 67: 3.  Allgemeine Reaktionen ISA [DE] 330 (5)
	Folie 68: 3.  Allgemeine Reaktionen ISA [DE] 330 (A1-A3)
	Folie 69: 4. Prüfungshandlungen Funktionsprüfungen: ISA [DE] 330 (8-17)
	Folie 70: 4. Prüfungshandlungen Funktionsprüfungen: ISA [DE] 330 (8-17)  vgl. Dokument 540.P
	Folie 71: Prüfungshandlungen Funktionsprüfungen: ISA [DE] 330 (8-17)   
	Folie 72: 4. Prüfungshandlungen Funktionsprüfungen: ISA [DE] 330 (8-17)
	Folie 73: 4. Prüfungshandlungen Funktionsprüfungen: ISA [DE] 330 (8-17)
	Folie 74: 4. Prüfungshandlungen Funktionsprüfungen: ISA [DE] 330 (8-17)
	Folie 75: 4. Prüfungshandlungen Funktionsprüfungen: ISA [DE] 330 (8-17)
	Folie 76: 4. Prüfungshandlungen Funktionsprüfungen: ISA [DE] 330 (8-17)
	Folie 77: 4. Prüfungshandlungen Funktionsprüfungen: ISA [DE] 330 (8-17)
	Folie 78: 4. Prüfungshandlungen Aussagebezogene Prüfungshandlungen ISA [DE] 330 (18-23)
	Folie 79: 4. Prüfungshandlungen Aussagebezogene Prüfungshandlungen ISA [DE] 330 (18-23)
	Folie 80: 5. Zusammenfassung 5.1 Angemessenheit der Darstellung im Abschluss ISA [DE] 330 (24)
	Folie 81: 5. Zusammenfassung Beurteilung der erlangten Prüfungsnachweise
	Folie 82: 5. Zusammenfassung Dokumentation ISA [DE] 330 (28-30)

	Wesentlichkeit
	Folie 83: 4. Wesentlichkeit in der Abschlussprüfung
	Folie 84: Agenda zu Wesentlichkeit in der Abschlussprüfung
	Folie 85: 1. Das Konzept der Wesentlichkeit in der Abschlussprüfung Überblick 
	Folie 86: 1. Das Konzept der Wesentlichkeit in der Abschlussprüfung Anwendungsbereiche 
	Folie 87: 2. Wesentlichkeitsgrenzen Überblick 
	Folie 88: 2. Wesentlichkeitsgrenzen Wesentlichkeit für den Abschluss als Ganzes   
	Folie 89: 2. Wesentlichkeitsgrenzen Toleranzwesentlichkeit für den Abschluss als Ganzes 
	Folie 90: 2. Wesentlichkeitsgrenzen Spezifische Wesentlichkeit   
	Folie 91: 3. Wesentlichkeit und Prüfungsrisiko  
	Folie 92: 3. Wesentlichkeit und Prüfungsrisiko Darstellung in Caseware 
	Folie 93: 4. Festlegung der Wesentlichkeit  
	Folie 94: 4. Festlegung der Wesentlichkeit Mögliche Bezugsgrößen 
	Folie 95: 4. Festlegung der Wesentlichkeit Auswahl der Bezugsgröße
	Folie 96: 4. Festlegung der Wesentlichkeit Auswahl der Bezugsgröße
	Folie 97: 4. Festlegung der Wesentlichkeit Prozentsätze
	Folie 98: 4. Festlegung der Wesentlichkeit Auswahl eines Prozentsatzes
	Folie 99: 4. Festlegung der Wesentlichkeit Bezugsgrößen und Prozentsätze (Bandbreiten)
	Folie 100: 4. Festlegung der Wesentlichkeit Bezugsgrößen und Prozentsätze – Beispiel 1
	Folie 101: 4. Festlegung der Wesentlichkeit Bezugsgrößen und Prozentsätze – Beispiel 2
	Folie 102: 4. Festlegung der Wesentlichkeit Fazit
	Folie 103: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


